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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nach Abschnitt 22 der Allgemeinen Einleitung des Internationalen Codes für die Beförderung gefährlicher Güter in Seeschiffen (IMDG-Code) 

Approval according to section 22 of the General Introduction of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

Nr. 8487/0A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/66 418

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Anhang A.5 der Anlage A der Verordnung über die innerstaat

liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I S. 
2022), zuletzt neu gefaßt durch Artikel 6 Abs. 120 des Eisen
bahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 
2378).

1.2 Anhang V der Anlage der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE), zuletzt 
geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung 
vom 05. Mai 1993 (BGBl. I S. 678) und neu gefaßt durch Arti
kel 6 Abs. 121 des Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom
21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378).

2. Antragsteller 
Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
Stiftstraße 2
65549 Limburg

3. Hersteller der Verpackung 
Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
Stiftstraße 2
65549 Limburg

4. Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Flasche <|> 73 x 185 mm
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4.2 Grundmaße
<f> 73 mm (Nennmaß)

4.3 Höhe
Mantel: 185 mm

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
0,73 1

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
1,4 kg

4.6 Werkstoff(e) der Verpackung 
Weißblech;
Wanddicke: Mantel/Boden/Oberboden: 0,18/0,19/0,32 mm

4.7 Werkstoff(e) der Verschlüsse
Balg-Verschlüsse:
Oberteil : Kunststoff, PE-HD,
Unterteil: Kunststoff, EVA,
Schraub-Verschlüsse:
Oberteil : Kunststoff, PE-HD,
Unterteil: Kunststoff, PE-LD 

Einteilige Verschlüsse:
Kunststoff, PE-LD

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Flasche <f> 73 x 185 mm;

s. Anlage 1 zum Bericht 106 365, 1. Nachtrag vom
>

Verschlüsse:
Schraub-Verschluß;

Zeichnung s. Anlage 3 zum Bericht 106 365 vom 11.07.1988,
Zeichnung s. Anlage 3 zum Bericht 106 365, 1. Nachtrag vom

07.09.1989,
Zeichnung s. Anlage 1 zum Bericht 106 365, 2. Nachtrag vom

17.08.1992,
Zeichnungs-Nr.: T901-032-010 vom 11.11.1993, 

Balg-Verschluß;
Zeichnung s. Anlage 2 zum Bericht 106 365 vom 11.07.1988t
Zeichnung s. Anlage 2 und 3 zum Bericht 106 365, 1. Nach

trag vom 07.09.1989,
Zeichnungs-Nr.: T015-042-005 vom 08.11.1993,

Einteilige Verschlüsse:
Zeichnung s. Anlage 2 zum Bericht 106 365, 1. Nachtrag vom

07.09.1989,

5. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 106 365 vom 11.07.1988 einschließlich des 1. bis 3. Nach
trages vom 07.09.1989, 17.08.1992 bzw. 30.12.1993 der Deut
schen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung Mecha
nik, Pionierstraße 10, 4950 Minden einer Bauartprüfung ver
gleichbar bzw. nach dem Anhang V/Anhang A.5 GGVE/GGVS unter
zogen worden sind.
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6. Zulassung
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen.

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen:

RID/ADR/0A1/Y/200/.............../D/BAM 8487 - BL
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind.

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak- 
kungsgruppen II oder III verwendet werden.

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist.

9.4 -

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschritten 
werden:
Dichte 1,2 g-cnn3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe II, 
Dichte 1,8 g-cnr3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe III,

Dampfdruck bei 55°C 200 kPa (absolut),
Dampfdruck bei 50°C 171 kPa (absolut).

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl, vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 °C (auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
133 kPa nicht überschreiten.

9.7
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9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgeführt werden.

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpak- 
kungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut ein- 
setzt/befüllt, bekannt sind.

11. Sonstiges
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom

men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beför
derung gefährlicher Güter.

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt.

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr.
8487/0A1 vom 29.11.1988 sowie den 1. und 2. Nachtrag zum 
Zulassungsschein-Nr. 8487/0A1 vom 19.02.1990 bzw.
09.09.1993, der Firma Blechwarenfabrik Limburg GmbH,
6250 Limburg, die hiermit ihre Gültigkeit verlieren.

11.4 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

12. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schrift
lich oder zur Niederschrift einzulegen.

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemes
sener Frist sachlich nicht entschieden worden, so kann Klage 
bei dem Verwaltungsgericht in 10557 Berlin, Kirchstr. 7, 
erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einle
gung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen der 
besonderen Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten 
ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der 
Einlegung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den 
Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen.
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1. Neufassung
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Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschul
den an der Versäumnis einer Frist als eigenes Verschulden des 
Auftraggebers.

12205 Berlin, den 29.07.1994 

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12
Betriebs- und Unfallsicherheit Verpackungen
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag Im Auftrag

v) '■iy'__

Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke
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